
 

ALLGEMEINE  
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
der KLB-Kötztal Lacke & Beschichtungen GmbH 

89335 Ichenhausen 

Allgemeines 
Wir legen unseren Verträgen ausnahmslos die nachfolgenden 
Bedingungen zugrunde. Mit der Auftrags-erteilung anerkennt der 
Vertragspartner unsere Bedingungen. 
Entgegenstehenden Bedingungen widersprechen wir hiermit. Sie 
gelten nur, wenn dies schriftlich vereinbart wird. Bedingungen des 
Vertragspartners werden auch dann nicht Vertragsbestandteil, 
wenn wir ihnen nicht nochmals wider- sprechen und die 
vertraglich  geschuldete Lieferung/Leistung vorbehaltlos 
erbringen. 
Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen 
Geschäfte mit dem Vertragspartner. 
 
Vertragsabschluß, Vertragsinhalt 
Ein Vertrag kommt erst mit unserer schriftlichen 
Auftragsbestätigung oder mit Auslieferung der vereinbarten 
Leistungen zustande. Wir sind jedoch verpflichtet, eine etwaige 
Ablehnung der Bestellung unverzüglich mitzuteilen. 
Unsere Angebote erfolgen freibleibend. Der Vertragspartner ist an 
sein Angebot höchstens einen Monat gebunden. 
Sämtliche Vereinbarungen bei Vertragsabschluß sind schriftlich 
niederzulegen, andere als die niedergelegten sind nicht getroffen. 
Schriftform gilt auch für Nebenabreden, Zusicherungen und 
nachträgliche Änderungen, einschließlich der Vertragsaufhebung 
als vereinbart. 
 
Preise und Zahlungen 
Unsere Rechnungen sind ab Rechnungsdatum innerhalb von 10 
Tagen mit 2 % Skonto, bei Zahlung innerhalb von 30 Tagen rein 
netto ohne jeden Abzug zur Zahlung fällig. 
Der Vertragspartner darf gegen unsere Forderungen nur mit 
unbestrittenen, anerkannten oder rechtskräftig festgestellten 
Gegenansprüchen aufrechnen. 
Ein Zurückbehaltungsrecht darf ebenfalls nur bei unbestrittenen, 
anerkannten oder rechtskräftig festgestellten 
Gegenansprüchen und nur dann ausgeübt werden, wenn es auf 
demselben Vertragsverhältnis beruht.  
   
Lieferung und Lieferverzug 
Höhere Gewalt, Aufruhr, Streik, Aussperrung und unverschuldete 
erhebliche Betriebsstörungen verändern Termine und Fristen um 
die Dauer der durch diese Umstände bedingten 
Leistungsstörungen und eine angemessene Anlauffrist. 
Rechtzeitige und richtige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten. 
Beruht unser Verzug auf leichter Fahrlässigkeit, ist unsere 
Schadensersatzhaftung ausgeschlossen, es sei denn, es handelt 
sich um Schäden an Leben, Körper und Gesundheit. 
Hilfsweise beschränken wir unsere Haftung aus Verzug im Fall 
leichter Fahrlässigkeit auf den typischerweise vorhersehbaren 
Schaden. 

 
Kontrolle, Rügepflicht 
Der Vertragspartner ist verpflichtet, die Ware auf Mängel - auch 
im Fall der Weiterveräußerung - zu prüfen und etwaige Mängel 
unverzüglich, längstens innerhalb von 10 Arbeitstagen schriftlich 
zu rügen. 
 
Gewährleistung  
Bei nicht nur unerheblichen Sach- und Rechtsmängeln sind wir 
ergänzend zu den gesetzlichen Bestimmungen zur Nacherfüllung 
wie folgt berechtigt: 
Wir sind berechtigt, 2 mal nachzubessern. Ergibt sich aus der Art 
der Sache oder des Mangels oder den sonstigen Umständen, daß 
die Nachbesserung damit noch nicht fehlgeschlagen und dies 
dem Vertragspartner zuzumuten ist, sind wir zu weiteren 
Nachbesserungen berechtigt. 
Ist die Nachbesserung fehlgeschlagen, ist der Vertragspartner 
berechtigt, zu mindern oder nach seiner Wahl vom Vertrag 
zurückzutreten und das Recht auf Schadensersatz nach 
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen geltend zu machen. 
 
Ausschluß von Schadensersatz, Haftungsbegrenzung 
Beruht unsere Verpflichtung zu Schadensersatz auf der nur leicht 
fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten,  
 
 

begrenzen wir unsere Schadensersatzhaftung, die unserer 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, es sei denn, 
es    handelt sich um Schäden an Leben, Körper und 
Gesundheit. 
Beruht unsere Verpflichtung zu Schadensersatz auf der nur 
leicht fahrlässigen Verletzung von nicht wesentlichen 
Nebenpflichten, schließen wir unsere 
Schadensersatzhaftung, die unserer gesetzlichen Vertreter 
oder unserer Erfüllungsgehilfen aus, es sei denn, es 
handelt sich um Schäden an Leben, Körper oder 
Gesundheit. 
In allen Fällen einer Haftung auf Schadensersatz aufgrund 
fahrlässiger Pflichtverletzung, gleich welcher 
Rechtsgrundlage, es sei denn, es handelt sich um 
Ansprüche aus Produkthaftungsgesetz, wird unsere 
Haftung auf Schadensersatz auf den für uns vorher-
sehbaren Schaden begrenzt. 
Hilfsweise schließen wir unsere Schadensersatz-haftung, 
die unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
aus, soweit uns eine leicht fahrlässige Verletzung einer 
Vertragspflicht zur Last fällt, die ihrer Art und ihrer Folge 
nach nicht den Vertragszweck gefährdet, es sei denn, es 
handelt sich um Schäden an Leben, Gesundheit und 
Körper. 
Auf Ansprüche nach Produkthaftungsgesetz finden die 
vorstehenden Bestimmungen keine Anwendung. 

Eigentumsvorbehalt 
Wir behalten uns in allen Fällen das Eigentum am 
Liefergegenstand bis zum Eingang aller Zahlungen aus 
dem jeweils zugrundeliegenden Liefervertrag vor. 
2. Darüber hinaus behalten wir uns das Eigentum an 
den gelieferten Gegenständen bis zur Erfüllung sämtlicher, 
auch künftig entstehender Forderungen aus der Geschäfts-
verbindung vor. Der Vertragspartner ist verpflichtet, in allen 
Fällen die Liefergegenstände unentgeltlich mit der Sorgfalt 
eines ordentlichen Kaufmann zu verwahren. 
Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbe-
haltsware ist in allen Fällen unzulässig. Bei Pfändungen 
sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch 
Dritte sind wir unverzüglich unter Überlassung der für einen 
Widerspruch notwendiger Unterlagen zu benachrichtigen. 
Der Vertragspartner ist darüber hinaus berechtigt, den 
Liefergegenstand im Rahmen eines ordnungsgemäßen 
Geschäftsbetriebes zu verarbeiten und weiterzuveräußern, 
solange er nicht in Verzug ist. Er tritt schon mit Abschluß 
des Kaufvertrages mit uns die ihm aus der Veräußerung 
oder aus einem sonstigen Rechtsgrunde zustehenden 
Forderungen gegen seine Abnehmer in Höhe des 
Rechnungswertes der gelieferten Vorbehaltsware an uns 
ab. 
Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens sowie bei Scheck- oder Wechsel-
protest erlischt das Recht zur Veräußerung sowie die 
Befugnis zum Einzug abgetretener Forderungen. In diesen 
Fällen ist der Vertragspartner verpflichtet, uns über die Vor-
behaltsware sowie Forderungsabtretungen unverzüglich 
unaufgefordert Rechnung zu legen. 
Wir sind zur Rücknahme unserer Vorbehaltsware nach 
Mahnung nach den nach Ziffer 5. geregelten Fällen sowie 
dann berechtigt, wenn der Vertragspartner mit einem 
wesentlichen Teil seiner Zahlungsverpflichtungen im 
Rückstand ist. 
Ebenso wie eine Pfändung durch uns gilt dies nicht als 
Rücktritt vom Vertrag. Der Vertragspartner ist zur 
Herausgabe verpflichtet. Ein Zurückbehaltungsrecht wird 
ausgeschlossen. 
Beträge, die der Vertragspartner aus abgetretenen 
Forderungen einzieht, sind bis zur Überweisung an uns 
gesondert zu führen, um Verrechnungen und/oder 
Aufrechnungen mit debitorisch geführten Bankkonten 
auszuschließen. 
 
Rechtswahl, Gerichtsstand 
Allen Verträgen liegt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland zugrunde. 
Unser Geschäftssitz ist Gerichtsstand für sämtliche 
Ansprüche aus der Geschäftsverbindung einschließlich 
Scheck- und Wechselklagen, wenn der Vertragspartner Ist-
Kaufmann ist. Wir sind jedoch auch berechtigt, den 
Vertragspartner an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu 
verklagen




